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Das offizielle Organ des veb.ch, des grössten Schweizer Verbandes für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen

Seit Jahren fällt mir auf: Unternehmen 

machen mehr Fehler, wenn es ihnen 

gut geht! Wie oft folgen den sieben 

fetten Jahren sieben magere. Bei ei-

nem Höhenflug ist halt die Landung das 

Schwierigste.

Dieses Muster gilt gerade auch für die ak-

tuelle Situation der Schweizer Banken. So 

räumte Patrick Odier, Präsident der Ban-

kiervereinigung, in einem Interview vor 

kurzem ein: Wir sind vom geballten An-

griff auf das schweizerische Bankgeheim-

nis auf dem linken Fuss erwischt worden 

– diese Attacke hat uns überrascht. Der 

lang anhaltende Erfolg der Schweizer 

Banken hat die Weitsicht behindert. Ein 

Geschäft, das gut läuft, wollte niemand 

in Frage stellen. Ein Pferd, das gewinnt, 

wollte einfach niemand verkaufen. Das ist 

menschlich. In dieser Situation fehlte es 

jedoch an Visionen, an Weitsicht und an 

Durchsetzungskraft.

Was ist es denn eigentlich, das schief 

läuft? Einerseits macht anhaltender Er-

folg schläfrig, killt sachlich-kritische 

Fragen nach dem Motto: Warum sollen 

wir etwas ändern,  wir sind ja erfolg-

reich. Zudem überdecken markt- oder 

teuerungsbedingtes Wachstum oftmals 

Managementfehler. Andererseits bin ich 

überzeugt, dass die grosse Problematik in 

der Lagebeurteilung innerhalb der strate-

gischen Prozesse liegt – immerhin ist die-

se heute in gut geführten Unternehmen 

in den Führungsprozessen institutionali-

siert und wird meist jährlich auf höchster 

Unternehmensebene überprüft.

Ein wichtiges Instrument dabei ist be-

kanntlich die SWOT-Analyse.  Ich glaube, 

dass die zwei Bestandteile Stärken und 

Schwächen, welche das Unternehmen 

selbst betreffen,  in der Regel sachlich, 

kritisch und ehrlich beurteilt  werden.  

Die Krux liegt aber in der Beurteilung der 

Trends und Veränderungen im breiten 

Umfeld des Unternehmens und der po-

litischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Welt, nämlich in den Teilen Chancen und 

insbesondere Gefahren. Eigentlich haben 

wir ja heute gegenüber früher viel mehr 

jederzeit zugängliche Informationen zur 

Verfügung. Paradoxerweise ist aber dies 

ein Teil des Problems, denn dieses «zu 

viel»  vernebelt eher den Blick auf das 

Wesentliche im Sinne von «Vor lauter 

Bäumen den Wald nicht mehr sehen». 

Und wer nicht versteht, wo genau das 

Problem liegt, der kann auch keine Lö-

sung finden. 

Gerade in den Bereichen Politik und gros-

ser Wirtschaftsverbände – das kann aber 

auch für Konzerne gelten – kommt aber 

noch etwas Weiteres hinzu: Nennen wir 

es Arroganz oder fehlende Bodenhaf-

tung. So hat man sich von den Angrif-

Fortsetzung auf Seite 3

Modernisiert
Das neue Schweizer Rechnungslegungs-

gesetz liegt als Entwurf vor. Es bringt 

sinnvolle Neuerungen, enthält aber auch 

Elemente, die klar der Überarbeitung be-

dürfen. Lesen Sie unseren Bericht auf 
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Gewinnorientiert
Nur Gewinn gilt als Erfolg: Die wertorien-

tierte Unternehmenssteuerung verlangt 

die Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten 

eines Unternehmens auf die erfolgsent-

scheidenden Hebel der betrieblichen 

Wertsteigerung. 
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Reformiert
Mit der Unternehmenssteuerreform II 

wurden für Selbständigerwerbende neue 

Steueraufschubtatbestände geschaffen 

und die Möglichkeit der Ersatzbeschaf-

fung ausgeweitet. Alles, was Sie wissen 

müssen ab

Seite 18



Und wieder 112 Kolleginnen und 
Kollegen, die sich nicht täuschen.

6000 Mitglieder können sich nicht täuschen: Es macht sich jeden 
Tag bezahlt, beim veb.ch dabei zu sein! Der veb.ch ist der grös-
ste Schweizer Fachverband für Rechnungslegung, Controlling und 
Rechnungswesen. Der veb.ch ist erfolgreicher Seminaranbieter. Der 
veb.ch fördert Bekanntheit, Anerkennung und Entwicklung von 
Fachausweis und Diplom und der dualen Ausbildung in Wirtschaft, 
Öffentlichkeit und Politik; er ist vom Bund beauftragter Mitträger 
der eidgenössisch anerkannten Fachausweis- und Diplomprüfung. 
Der veb.ch bringt seine Mitglieder an den Puls der Wirtschaft und 
näher zum Erfolg. www.veb.ch

veb.ch · Lagerstrasse 1 · Postfach · 8021 Zürich · 043 336 50 30

Wir heissen 112 Kolleginnen und Kollegen willkommen. Sie sind dem veb.ch beigetreten. 

Cécile Abbas · Urs Ackermann · Sevgi Akgül · Anne Bachmann · Armin W.  Bättig · Thomas Baumgartner · Andreas Benz 
· Brigitta Bickel · René Bischof · Damian Bittel · Franz Bläsi · Markus Bracher · Sandie Bräm · Ursula Brunner · Thomas 
Bühler · Gabriela Bula · Thomas Bünger · Beatrice Buser · Maria Cantale · Oksana Crowe · Bettina Danner · Rosario  
De Paola · Walter Denzler · Gerardo Di Manno · Claire Ehrsam · Angela Escher-Greiter · Arthur Exer · Esther Fässler · 
Flavia Fellmann · Urs Fierz · Brigitte Fischbacher · Alexandra Flammer · Monika Frefel · Oskar Freimann · Robert Frey · 
Aljosa Friederich · Marcel Frindt · Luzia Gasser · Christine Germann · Heinz Giezendanner · Martin Ginter · Peter Graf · 
Jürg Häfliger · Ivo Haug · Ruth Hausheer · Reto Hermann · Jolanda Hew · Daniel Hirsbrunner · Silvia Horat · Marcel Hug · 
Fritz Humm · Emanuel Hunziker · Vesna Ivancevic · Rolf Juninger · Daniela Käppeli-Schmid · Stefan Kaufmann · René Keller  
· Regula  König · Anuschka Küng · Brigitte Lanz · Nicole Leiggener · Jutta Lüscher · Marcel Manser · Doris Marbacher · Lars 
Märkli · Tania Maurer · Andreas Meiler · Mauro Melchionna · Karin Merkli · Guido Migliaretti · Petra Mösching ·  Roman 
Müller · Silvio Nosetti · Felix Oberholzer · Urs Oettli · Benjamin Overney · Marco Reber · René Reinli · Patrick Roder · Gerda 
Rohrer · Silvia Röthlin · Philipp Schill · Christian Schläpfer · Wolfgang Schmid · Sandra Schmied · Sonja Schmied · Adrian 
Scholze · Juri Schönenberger · Indrani Sinha-Ray · Sead Skenderovic · Mario Spühler · Heiko Steiner · Urs Stierli · Sonja 
Stübi · Daniela  Sutter · Sanja Tasic · Antonio Terranova · Dominik Thali · Roland Traxel · Jolanda Trösch · Yi Wan · Rosa 
Maria Wandinger · Reto Weber · Raymond Weiss · Roman Wick · Armando Wigger · Andreas Wolfisberg · Nicolas Zbinden 
· Luzia Zgraggen · Franziska Ziegler-Zweifel · Louis Zogg · Christine  Zurbriggen
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Das Gescheiteste  habe ich in den letzten 

Tagen von meiner Brötchenverkäuferin 

im Wallis gelernt: Mach langsam, aber 

mach!

Herbert Mattle, Präsident veb.ch
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fen auf das Bankgeheimnis überraschen 

lassen – ohne einen «Plan B» zu haben 

– heute ist es de facto tot, und dies in 

kürzester Zeit. 

Oder nehmen wir die Abzocker-Initiative. 

Wie lange wurde sie nicht ernst genom-

men, die Lobbyisten haben dem neuen 

Aktienrecht die Zähne gezogen. Aber 

plötzlich: Die Parteien und Wirtschafts-

verbände verfallen in Hysterie und Aktio-

nismus. Sie haben lange nicht mitbekom-

men, dass die Volksmeinung – und zum 

Glück sind wir eine direkte Demokratie 

– aufgrund des  unseligen Boniverhaltens 

einer Minderheit von Managern und der 

rücksichtslosen Gewinnmaximierung eini-

ger Grossunternehmen – umgeschlagen 

hat. Fazit: Es kann halt auch einmal sein, 

wo wir dachten, es dürfte nicht sein. Zu 

denken gibt mir aber auch dies: Weniger 

Staat, mehr Freiheit. Ausser es gehe dann 

schief …
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Reto Eberle, Prof. Dr., dipl. Wirtschafts-
prüfer, Partner KPMG, Mitglied der FER-
Kommission und des Rechnungslegungs-
gremiums für den öffentlichen Sektor, 
Titularprofessor an der Universität Lau-
sanne

Das heutige Rechnungslegungsrecht be-

steht im Wesentlichen aus zehn Geset-

zesartikeln des Aktienrechts (OR 660 bis 

670). Das Gläubigerschutzprinzip spielt 

eine zentrale Rolle. Stille (Willkür-) Re-

serven sind zugelassen und müssen nur 

offengelegt werden, wenn mit deren 

Nettoauflösung das Resultat wesentlich 

verbessert wurde. Die Vorschriften gelten 

gleichermassen für den lokalen Hand-

werksbetrieb wie für den Einzelabschluss 

einer grossen Gesellschaft von Nestlé. 

Auch wird nicht zwischen Rechtsformen 

unterschieden. Die Pflicht zur Erstellung 

einer Konzernrechnung ist geregelt. Ei-

gene Rechnungslegungsstandards dazu 

kennt das Aktienrecht aber nicht. Sog. 

Buchwertkonsolidierungen sind daher 

zulässig. Nicht ausser Acht zu lassen sind 

zudem die Entwicklungen im Ausland. 

Während in Deutschland ein neues Bi-

lanzrechtsmodernisierungsgesetz (sic!) 

erlassen wurde, hat das International 

Accounting Standards Board (IASB) einen 

Standard für nicht kotierte Gesellschaften 

veröffentlicht (IFRS for SMEs). Zu klären 

ist vor diesem Hintergrund insbesondere, 

ob Rechnungslegungsvorschriften von 

der Grösse oder der Rechtsform der Un-

ternehmung abhängig zu machen sind, 

ob bzw. wie die Rechnungslegung von 

Konzernen geregelt werden muss und 

ob internationale Standards (z.B. der 

erwähnte IFRS for SMEs) auch für den 

handelsrechtlichen Einzelabschluss ange-

wendet werden dürfen. Auch auf diese 

Fragen enthält der Gesetzesentwurf Ant-

worten. Während viele Bestimmungen 

sinnvoll und sachgerecht sind, besteht 

in mindestens zwei Punkten dringen-

der Handlungsbedarf (Stand nach den 

Beratungen des Ständerats vom 3. De-

zember 2009): beim handelsrechtlichen 

Einzelabschluss nach einem anerkannten 

Rechnungslegungsstandard sowie bei der 

Möglichkeit, die Erstellung der Konzern-

rechnung an eine Tochtergesellschaft zu 

delegieren.

Gläubigerschutz wird geschwächt 

Art. 962 des Gesetzesentwurfs ermöglicht 

die Erstellung eines handelsrechtlichen 
Einzelabschlusses nach einem anerkann-
ten Standard zur Rechnungslegung. Aus 

Sicht vor allem von in angelsächsischen 

Ländern ansässigen Konzernen handelt 

es sich dabei um eine wünschenswerte 

Neuerung. Damit entfiele nämlich eine 

Überleitung von den handelsrechtlichen 

Zahlen auf den Abschluss nach IFRS. Ein 

solcher Blickwinkel trägt aber den rechtli-

chen Gegebenheiten in der Schweiz nicht 

genügend Rechnung. Der Einzelabschluss 

dient nämlich als Grundlage für die Be-

messung des Ausschüttungssubstrats 

ebenso wie zur Bestimmung, wann das 

hälftige Eigenkapital nicht mehr gedeckt 

oder die Gesellschaft überschuldet ist. Es 

ist unbestritten, dass sowohl den heuti-

gen als auch den diskutierten, zukünfti-

gen Bestimmungen im Hinblick auf den 

Einzelabschluss der Schutz der Gläubiger 

im Zentrum steht. Dies kann veranschau-

licht werden am Imparitätsprinzip, das 

Erfassung von Gewinnen nur zulässt, 

wenn sie bereits realisiert sind; Verluste 

dagegen müssen bereits erfasst werden, 

wenn sie absehbar sind. Auch die Zuläs-

sigkeit der stillen Reserven wird oft mit 

Gläubigerschutzgedanken gerechtfer-

tigt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 

einleuchtend, wieso nun plötzlich Divi-

denden ausgerichtet werden sollen, die 

auf Grundlage eines IFRS-Abschlusses 

ermittelt wurden. Geradezu unverständ-

lich ist es, dass für die Bestimmung der 

Überschuldung ein IFRS-Abschluss beige-

zogen wird, bereitet doch die genaue Be-

rechnung nach Art. 725 OR schon heute 

auf Basis der wenigen handelsrechtlichen 

Bestimmungen grösste Schwierigkeiten 

(was sich vor allem bei entsprechenden 

Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsfällen 

immer wieder zeigt). Zudem enthält das 

Gesetz keine Bestimmungen, die die Ein-

führung eines anerkannten Rechnungs-

legungsstandards im Detail regeln. Auch 

hier würde dem Missbrauch Tür und Tor 

geöffnet: So könnte durch die Einführung 

eines anderen anerkannten Rechnungs-

legungsstandards (IFRS, US GAAP) eine 

Überschuldungssituation nach Handels-

recht umgangen werden.

Wer darf wen konsolidieren?

Im Entwurf vom 21. Dezember 2007 ist 

die Konsolidierungspflicht präzisiert wor-

den, indem diese dem international übli-

chen Kontroll-Prinzip angeglichen wurde. 

Neu ist, dass die Konzernrechnung nach 

einem anerkannten Standard zur Rech-

nungslegung erstellt werden muss. An-

gesicht der im Entwurf enthaltenen Grös-

senkriterien für die Konsolidierungspflicht 

hätte dies eine sachgerechte Lösung 

dargestellt. Die Aussagekraft von heute 

noch zulässigen Buchwertkonsolidierun-

gen kann je nach Wahl der Grundsätze 

nämlich dermassen eingeschränkt sein, 

dass eine so erstellte Konzernrechnung 

zu einer Pflichtübung verkommt. Nun hat 

der Ständerat am 3. Dezember 2009 aber 

zwei weitreichende Anpassungen vorge-

nommen:

n	 Ausgenommen von der Konsolidie-

rungspflicht waren gemäss Gesetzes-

entwurf Gesellschaften, die die Grös-

senkriterien der ordentlichen Revision 

nicht übertreffen (10 Mio. CHF Bilanz-

summe, 20 Mio. CHF Umsatzerlös, 50 

Vollzeitstellen). Der Ständerat hat die 

Grössenkriterien angehoben auf  20 

Mio. CHF Bilanzsumme, 40 Mio. CHF 

Umsatzerlös und 250 Vollzeitstellen. 

Damit würden im Vergleich zum gel-

tenden Recht weniger Gesellschaften 

konsolidierungspflichtig.

n	 Weitaus brisanter ist aber der Vor-

schlag, die Konsolidierungspflicht 

nicht zwingend an die Holdingge-

sellschaft zu koppeln. Die Pflicht zur 

Erstellung einer Konzernrechnung 

soll gemäss Art. 963 Abs. 3 E-OR an 

ein kontrolliertes Unternehmen über-

Rechnungslegungsrecht wird modernisiert
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konzepts zu ergänzen. Dies könnte 

beispielsweise geschehen, indem ein-

zelne aktivierte «Mehrwerte» oder die 

gesamte Differenz (zwischen dem Ab-

schluss nach Obligationenrecht und nach 

IFRS) separat auszuweisen sind und einer 

Ausschüttungssperre unterliegen.

Aufgrund des offensichtlichen Miss-

brauchspotentials ist von der neu in Art. 

963 Abs. 3 und Art. 963a Abs. 1 Ziff. 3 

E-OR aufgenommenen Möglichkeit, die 

Erstellung der Konzernrechnung an ein 
kontrolliertes Unternehmen zu delegie-
ren, abzusehen. Aus Sicht eines modernen 

und durchsetzbaren Rechnungslegungs-

rechts ist es sinnvoll, die Konsolidierungs-

tragen werden können. Hintergrund 

dieser Anpassungen sind Konstella-

tionen, in denen beispielsweise eine 

(gemeinnützige) Stiftung zwar Un-

tergesellschaften besitzt, die Ober-

leitung selbst aber nicht ausübt. Das 

Anliegen mag berechtigt sein, die 

vorgeschlagene Lösung ist aber un-

tauglich, weil sie dem Missbrauch 

Tür und Tor öffnet. In der Praxis ist 

es nämlich nahezu unmöglich nach-

zuweisen, dass die Obergesellschaft 

(hier: Stiftung) die tatsächliche Aus-

übung der Beherrschung wirklich an 

die Untergesellschaft abgegeben hat. 

Und auch wenn dies gelänge, könnte 

die Untergesellschaft Sachverhalte aus 

dem Konsolidierungskreis auslagern, 

indem jene in der Obergesellschaft 

«parkiert» würden. Vor diesem Hin-

tergrund ist bereits in der Botschaft 

darauf hingewiesen worden, dass eine 

Abgrenzung zwischen Leistungs- und 

Kontrollprinzip praktisch unmöglich 

ist und daher aus gesetzgeberischer 

Sicht dem Kontrollprinzip Vorzug zu 

geben ist. International ist letztes ge-

rade nach Fällen wie Enron unbestrit-

ten, weil erst mit der Möglichkeit der 

Nichterfassung von Sachverhalten Ak-

tionäre und Gläubiger getäuscht wer-

den konnten. 

Bestimmungen streichen

Die Möglichkeit, für den Einzelabschluss 
einen anerkannten Standard zur Rech-
nungslegung anzuwenden, ist erst an-

lässlich der Vernehmlassung des Vorent-

wurfs eingebracht worden. Dies erklärt, 

wieso die Ergänzung Stückwerk bleibt. 

Als solche bleibt nicht anderes übrig, als 

die Bestimmungen von Art. 962 Abs. 1 

E-OR zu streichen. Dies würde den von 

Juristen geäusserten Bedenken Rechnung 

tragen, dass ein beispielsweise nach IFRS 

erstellter Einzelabschluss das Haftungsri-

siko des Verwaltungsrats aus drei Grün-

den erhöht:

n	 Es besteht ein viel grösserer Spielraum 

bei der Festlegung der Bilanzwerte.

n	 Der Verwaltungsrat kann seiner Auf-

sichtspflicht aufgrund der viel komple-

xeren Rechnungslegungsvorschriften 

weniger gut nachkommen.

n	 Ein Gläubigerschaden im Konkurs fällt 

tendenziell grösser aus. 

	 Wenn an der Regelung festgehalten 

wird, sind die Bestimmungen zur Divi-

dendenausschüttung oder zur Über-

schuldung im Sinne eines Gesamt-

pflicht nicht mehr an eine bestimmte 

Rechtsform (Kapitalgesellschaft) zu knüp-

fen, zumal beispielsweise auch bei einer 

Genossenschaft als Obergesellschaft de-

ren Leitungs- und Aufsichtsorgane eben-

so wie die Genossenschafter selbst an 

einer konsolidierten Darstellung der wirt-

schaftlichen Lage interessiert sein müss-

ten. Anzufügen ist zudem, dass der bei 

Nonprofit-Organisationen in der Schweiz 

verbreitete Rechnungslegungsstandard 

Swiss GAAP FER 21 bereits eine rechts-

formunabhängige Konsolidierungspflicht 

kennt, die sich nach Einschätzung des 

Verfassers bewährt hat. � nnn

Quelle: Finanz und Wirtschaft vom 24.2.2010

Die wichtigsten Neuerungen

Die Pflicht zur Rechnungslegung orientiert sich am Handelsregistereintrag.  Betroffen 

sind demnach grundsätzlich alle Einzelunternehmen, Personengesellschaften und ju-

ristischen Personen. Demnach können auch Vereine und Stiftungen von den neuen 

Gesetzesvorschriften betroffen sein, allerdings nur, wenn ein im Handelsregister ein-

tragungspflichtiges, nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betrieben wird. Der 

Ständerat hat zudem beschlossen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit 

weniger als CHF 250‘000 Umsatz von der Rechnungslegungs- und Buchführungspflicht 

auszunehmen. Dieser rechtsformunabhängige Ansatz wird begrüsst, zumal beim Revisi-

onsgesetz derselbe Weg beschritten wurde. 

Die Neuerungen allgemeiner Natur beschränken sich auf kleinere Veränderungen be-

treffend die Darstellung der Jahresrechnung. Neu werden sowohl Buchführung als auch 

Rechnungslegung in Schweizer Franken oder die für die Geschäftstätigkeit wesentliche 

Währung erfolgen. Neben den Landessprachen kann in Zukunft zudem auch Englisch 

verwendet werden. Zu begrüssen ist auch, dass sich erstmals Definitionen von Aktiven 

und Verbindlichkeiten im Gesetz finden. Obschon von der Lehre immer wieder kritisiert, 

ist die Möglichkeit der Bildung von stillen Reserven weitgehend unverändert beibehal-

ten worden. Wirtschaftlich bedeutende Gesellschaften müssen ordentlich revidiert wer-

den. Neu müsste die Jahresrechnung eine Geldflussrechnung enthalten.  Zudem wird 

die Erstellung eines Lageberichts verlangt, der u.a. Angaben zur Durchführung einer 

Risikobeurteilung, zur Bestellungs- und Auftragslage und zu den Zukunftsaussichten 

enthält. Von Publikumsgesellschaften, Grossgenossenschaften und Stiftungen, die ein 
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, wird in Zukunft die Erstellung 

eines Abschlusses nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (z.B. Swiss 

GAAP FER, IFRS oder US GAAP) verlangt. Während dies für kotierte Gesellschaften keine 

Neuerung darstellt, dürfte eine grosse Genossenschaft (mit mindestens 2‘000 Genos-

senschaftern) oder Stiftung sich mit neuen Rechnungslegungsstandards konfrontiert se-

hen; dies wird in der Botschaft zum Gesetz mit den Publikumsgesellschaften ähnlichen 

Gegebenheiten begründet. 

Daher kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass sich für kleine Gesellschaften 

im Vergleich zu heute nichts Grundlegendes ändern wird. Wirtschaftlich bedeutende 

Gesellschaften müssen als wesentlichste Neuerung eine Geldflussrechnung erstellen 

(wobei davon abgesehen werden kann, wenn eine Konzernrechnung erstellt wird, was 

oft der Fall sein wird). Hinsichtlich der Konzernrechnung ändert sich für kotierte Gesell-

schaften nichts. Neu geschaffen werden soll die Möglichkeit, für den Einzelabschluss 

von grossen Gesellschaften beispielsweise IFRS zuzulassen. Dies dürfte für Tochtergesell-

schaften von ausländischen Konzernen eine Erleichterung darstellen. 
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Philipp Schill, Dr. oec. publ., Senior 
Manager bei der KPMG AG in Zürich, 
Financial Risk Management-Beratung 
im Bereich Finance & Treasury Manage-
ment (Accounting und Reporting); Paolo 
Altundag, Senior Consultant bei der 
KPMG AG in Zürich, Financial Risk Ma-
nagement-Beratung im Bereich Finance & 
Treasury Management (Cash- und Liquidi-
tätsmanagement).

In der Schweiz noch wenig verbreitet, 
doch weltweit im Vormarsch: XBRL, 
die  «eXtensible Business Reporting 
Language». Wir bieten Ihnen einen 
Überblick.
	

Höhere Effizienz und Datenqualität 
dank Standardisierung

XBRL ist eine auf XML (eXtensible Markup 

Language) basierende Sprache für den 

technisch und inhaltlich standardisierten 

Austausch von Informationen im Bereich 

der Finanzberichterstattung. XBRL soll:

n	 den Prozess von Datengenerierung, 

-austausch und -analyse beschleuni-

gen

n	 die Konsistenz der Daten erhöhen

n	 die Vergleichbarkeit von Informatio-

nen über die Zeit und zwischen Unter-

nehmen erhöhen.

Die Ausgangslage

Bei der klassischen Erstellung von Fi-

nanzberichten werden mit Hilfe von 

IT-Systemen generierte Daten für die 

Finanzberichterstattung oft manuell in 

ein Textverarbeitungs- oder Publishing-

Programm eingegeben. Dabei sind viel-

fältige Abstimmungsarbeiten notwendig, 

was hohe Kosten und einen grossen Zeit-

bedarf bedeutet. Zur Abschlussanalyse 

werden diese Daten von Abschlussadres-

saten erneut erfasst. Dabei wird viel Zeit 

aufgewendet, um sicherzustellen, dass 

die Übertragung fehlerfrei stattgefunden 

hat. Die daran anschliessende Berech-

nung aussagekräftiger Kennzahlen kann 

erneut zu Übertragungsfehlern führen.

XBRL in Kürze

Mit XBRL werden Rohdaten aus der 

Buchhaltung oder anderen Quellen auf 

Grundlage einer sogenannten Taxono-

mie einheitlich strukturiert und definiert. 

Durch das sogenannte Tagging wird jedes 

Element der Berichterstattung mit Struk-

turinformationen versehen, die eine auto-

matisierte Verarbeitung ermöglichen. Da-

ten können zwischen unterschiedlichen 

Informationssystemen automatisch aus-

getauscht werden. Diese Kompatibilität 

erleichtert dem Ersteller und Empfänger 

ein gemeinsames Verständnis bezüglich 

Finanzinformationen.

XBRL kann somit zu einer effizienten, 

zeitnahen und qualitativ hochwertigen 

Finanzberichterstattung der Unterneh-

men beitragen. Die mit der technischen 

Analysemöglichkeit verbundene höhere 

Transparenz und Vergleichbarkeit von 

Unternehmensdaten führt zu einer effizi-

enteren Kapitalmarktkommunikation.

Ordnung muss sein:  
Die XBRL-Taxonomien

Kernelement von XBRL sind die eben er-

wähnten Taxonomien. Darunter versteht 

man eine vollständige und systematische 

Strukturierung eines Sachgebiets. Taxo-

nomien enthalten Informationen über 

Abschlussposten, deren hierarchische Ein-

ordnung sowie zum Verhältnis der Posten 

zueinander. Zudem enthält jeder Daten-

satz Referenzen auf die verschiedenen bi-

lanzierungstechnischen Grundlagen. Dies 

kann bei der externen Berichterstattung 

der für dieses Element massgebliche IFRS-

Paragraph oder intern der entsprechende 

Abschnitt der unternehmensspezifischen 

Konsolidierungsrichtlinie sein.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen Fi-

nanzberichten verschiedener Unter-

nehmen herzustellen, haben verschie-

dene Institutionen Basis-Taxonomien 

entwickelt. So gibt es beispielsweise 

Basis-Taxonomien für US GAAP und IFRS. 

Basis-Taxonomien können an unterneh-

mensspezifische Bedürfnisse angepasst 

bzw. erweitert werden (sogenannte Ex-

tensions).

Wichtige Details sofort abrufbar:  
Das XBRL-Tagging

Die Zuordnung einer Basis- bzw. erwei-

terten Taxonomie auf Finanzinforma

tionen wird Tagging genannt, wobei für 

jeden Datensatz ein elektronischer Tag 

vergeben wird. Diese Tags sind standar-

disiert und in der jeweiligen Taxonomie 

enthalten. Ein elektronischer Tag enthält 

zusätzliche Informationen oder Inhalte 

zum jeweiligen Element. So liefert z.B. 

ein Tag zum Verkaufserlös Informationen 

zur Definition dieses Postens, Angaben 

zur Währung und Periode, in welcher der 

Umsatz erzielt wurde, sowie Referenzen 

zum relevanten Rechnungslegungsstan-

dard und der Präsentationsweise in der 

Erfolgsrechnung.

Die mit einem Tag versehenen XBRL-Da-

ten können dann mit Hilfe einer Software 

in ein sogenanntes «Instance Document» 

konvertiert werden, das dem traditionel-

len Finanzbericht ähnelt. In diesem For-

mat werden Finanzberichte übermittelt. 

Der Empfänger kann also direkt Informa-

tionen abrufen, die mit einem entspre-

chenden Tag versehen wurden.

Zunehmend weltweite Verbreitung

XBRL-Initiativen sind weltweit verbreitet 

und werden vorwiegend von Börsen, 

Steuerämtern, Aufsichtsbehörden und 

Unternehmensregistern vorangetrieben. 

Der Anwendungsgrad von XBRL unter-

scheidet sich jedoch in den einzelnen 

Ländern zum Teil erheblich.

Banken sind in den USA bereits seit Ende 

2005 verpflichtet, ihre quartalsweisen 

Call Reports (Report of Condition and 

Income) im XBRL-Format einzureichen. 

Bei der US Securities and Exchange Com-

mission (SEC) registrierte Unternehmen 

XBRL: Standardisierte Finanzberichterstattung 
auf hohem Niveau
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einer einmaligen Aufbereitung von Daten 

im XBRL-Format können unterschiedli-

che Berichte aus einem System generiert 

werden. Eine mehrfache manuelle Da-

teneingabe für unterschiedliche Berichte 

entfällt. Durch die automatisierte Auf-

bereitung, Verarbeitung und Validierung 

von Informationen werden Zeitaufwand 

und Kosten für die Erstellung von Finanz-

berichten reduziert und die Risiken von 

Übertragungs- und Eingabefehlern er-

heblich vermindert.

Auch beim internen Reporting: Weni-
ger Aufwand, schnellere Resultate

XBRL kann nicht nur das externe Be-

richtswesen verbessern, sondern auch 

die interne Informationsversorgung un-

terstützen. Durch die Verwendung eines 

Standardformats ergeben sich Effizienz-

gewinne bei internen Datensammlungen. 

Dies kann z.B. bei der Konsolidierung 

von Einzelabschlüssen, der Aufbereitung 

von Managementinformationen oder 

der Erstellung einer Balanced Scorecard 

genutzt werden. Folglich lassen sich 

Konzerngesellschaften mit ungleichen 

IT-Systemen vereinfacht führen. Ebenso 

kann ein neu akquiriertes Unternehmen 

über eine XBRL-Schnittstelle schneller in 

die Berichtstruktur einer Gruppe integ-

riert werden. Dies ergibt insbesondere 

Sinn bei einer vorübergehenden Private 

Equity-Beteiligung.

Reduzierte Fehleranfälligkeit

Die Empfänger von XBRL-Informationen 

profitieren ebenfalls von geringeren 

Kosten für die Verarbeitung der Daten. 

Durch die automatisierte Übertragung 

der Daten auf die Analysesoftware wird 

die Fehleranfälligkeit im Gegensatz zu ei-

ner manuellen Weiterverarbeitung weit-

gehend eliminiert. Grosse Datenmengen 

lassen sich in kurzer Zeit nach einem 

standardisierten Schema analysieren und 

damit vergleichbar machen. Dies kann 

z.B. den Kreditvergabeprozess verbilligen 

oder einen Anlageentscheid vereinfa-

chen. Davon profitiert natürlich von Fall 

zu Fall auch der Ersteller von XBRL-Infor-

mationen.

Kosten einer Einführung

Den Vorteilen aus der Nutzung von XBRL 

stehen die Kosten der Implementierung 

gegenüber. Eine Einführung von XBRL 

verursacht üblicherweise Kosten für:

sind beginnend ab 2009 verpflichtet, 

Unternehmensdaten im XBRL-Format zu 

übermitteln. Dies betrifft auch Schweizer 

Unternehmen, die in den USA kotiert sind 

(z.B. ABB, Credit Suisse, Novartis, Syn-

genta und UBS):

n	 Unternehmen, die ihren Abschluss 

gemäss US GAAP erstellen und eine 

weltweite Marktkapitalisierung von 

über USD 5 Milliarden aufweisen, 

müssen ihren ersten 20-F Bericht im 

XBRL-Format für das am oder nach 

dem 15. Juni 2009 endende Ge-

schäftsjahr einreichen.

n	 Die XBRL-Pflicht betrifft alle anderen 

Domestic and Foreign Large Accelera-

ted Filers, die US GAAP anwenden, für 

Geschäftsperioden, die am oder nach 

dem 15. Juni 2010 enden.

n	 Für alle anderen Unternehmen wie 

Foreign Private Issuer, die gemäss IFRS 

Bericht erstatten, gilt die Verpflich-

tung erst für das am oder nach dem 

15. Juni 2011 endende Geschäftsjahr.

Daneben verlangen mehrere asiatische 

Regulierungsbehörden XBRL (z.B. China, 

Japan, Singapur). In Europa wurde die 

EU-Kommission im Mai 2008 damit be-

auftragt, die Einführung von XBRL für das 

regulatorische Reporting vorzubereiten. 

Konkrete XBRL-Anwendungsfelder in 

den Bereichen Steuern und Börse beste-

hen schon in diversen EU-Mitgliedstaaten 

(z.B. Deutschland, Spanien, Grossbritan-

nien und Niederlande).

In der Schweiz steht XBRL erst am An-

fang. Im Gegensatz zu einigen europä-

ischen Ländern ist XBRL in der Schweiz 

noch wenig verbreitet und wird weder 

von der FINMA, der SIX noch von den 

Steuerbehörden verlangt. Allerdings 

werden verschiedene Schweizer Unter-

nehmen aufgrund ihrer internationalen 

Tätigkeit vermehrt mit XBRL konfrontiert.

Hoher Nutzen für Berichterstatter 
und Empfänger

Durch die Anwendung von XBRL ergeben 

sich Vorteile sowohl für das berichtende 

Unternehmen, als auch für die Nutzer 

von Finanzinformationen.

Unternehmen müssen Berichterstat-

tungspflichten gegenüber verschiedens-

ten Institutionen nachkommen (z.B. 

Analysten, Kreditgeber, regulatorische 

Behörden und Steuerämter). Die Anfor-

derungen an die Berichte sind oft unter-

schiedlich, basieren jedoch auf den glei-

chen bzw. ähnlichen Finanzdaten. Nach 

n	 die Auswahl, Anschaffung und Inte-

gration einer Tagging-Software

n	 die Erweiterung der Basis-Taxonomie 

und kundenspezifische Anpassung

n	 die Entwicklung eines Migrationskon-

zepts für Systeme und Prozesse (inklu-

sive Kommunikation und Roll-out).

Auch in den Folgejahren der Anwendung 

von XBRL können Kosten aufgrund von 

Anpassungen entstehen, unter anderem 

für:

n	 Upgrades der Taxonomie (z.B. bei Än-

derungen von Rechnungslegungsstan-

dards)

n	 Anpassungen der Taxonomie-Erweite-

rungen (bei neuen Sachverhalten im 

Unternehmen).

Ausblick

Auch wenn XBRL für die Mehrzahl der 

Schweizer Unternehmen (noch) kein 

Muss ist, lohnt sich eine frühzeitige 

Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Einerseits wird es durch regulatorische 

Entwicklungen weiter an Relevanz ge-

winnen. Andererseits bietet der Einsatz 

von XBRL die Chance zur schnellen und 

qualitativ hochwertigen Erstellung, Über-

mittlung und Verarbeitung von Finanz-

informationen, wodurch Kosten gespart 

und komparative Vorteile erzielt werden 

können.

Links

XBRL International:	http://www.xbrl.org/

Verein XBRL CH: http://www.xbrl-ch.ch/

IFRS Taxonomy: http://www.iasb.org/XBRL/	

XBRL.htm

US GAAP Taxonomy: http://xbrl.sec.gov/

nnn
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International Financial Reporting Standards (IFRS): 
Neues aus dem Programm des IASB im 1. Quartal 2010

Peter Ising, Diplom-Kaufmann, IFRS-Ac-
countant, Doktorand und Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Rech-
nungswesen und Controlling, Universität 
Zürich

Die vorliegende Rubrik gibt einen 
Überblick über wichtige und aktuel-
le Informationen zur internationa-
len Rechnungslegung. Dazu gehören 
unter anderem die Arbeit und das 
Arbeitsprogramm des International 
Accounting Standards Board (IASB) 
sowie des IFRS Interpretations Com-
mittee (seit 1.3.2010 Namensände-
rung des bisherigen International 
Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC)), die Überarbei-
tung bestehender und die Entwick-
lung neuer Standards sowie sonstige 
Verlautbarungen und aktuelle Infor-
mationen in diesem Bereich. 

Aktuelle Projekte des IASB 

Darstellung des Abschlusses: Das 

Konvergenzprojekt des IASB mit dem 

FASB wurde 2001 in das Arbeitspro-

gramm aufgenommen. Der daraus neu 

zu entwickelnde Standard soll IAS 1 

«Presentation of Financial Statements» 

und IAS 7 «Statement of Cash Flows» 

ersetzen. Die Ziele betreffen die Auf-

schlüsselung von Informationen, die Be-

ziehung von Informationen untereinan-

der innerhalb des Abschlusses sowie die 

Darstellung von liquider und finanzieller 

Flexibilität. Die erste von drei Phasen 

ist bereits abgeschlossen. Sie befasste 

sich einerseits mit der Frage, was unter 

einem vollständigen Abschluss verstan-

den wird, andererseits mit den Anfor-

derungen an die Darstellung von Ver-

gleichsinformationen. Gegenwärtig ist 

die zweite Phase in Bearbeitung. Darin 

werden Richtlinien zur Darstellung von 

Informationen im Hauptteil des Jahres-

abschlusses ausgearbeitet. So soll bei-

spielsweise die Möglichkeit aufgehoben 

werden, dass die Erfolgsrechnung und 

die Gesamtergebnisrechnung separat 

aufgestellt werden können. Die drit-

te Phase zielt auf die Darstellung von 

Zwischenberichten nach US-GAAP, was 

auch Auswirkungen auf IAS 34 «Inte-

rim Financial Reporting» haben könnte. 

Ein Standardentwurf als Ersatz für IAS 1 

und IAS 7 ist im zweiten Quartal 2010 

zu erwarten. Der finale Standard ist für 

2011 geplant. 

Leasingverhältnisse: Das Projekt wurde 

2006 in das Arbeitsprogramm aufge-

nommen und ist ebenfalls Teil des Kon-

vergenzprojektes mit dem FASB. Ziel: 

ein Verfahren für Leasingverhältnisse zu 

bestimmen, das sicherstellt, dass alle Ver-

mögenswerte und Schulden aus Leasing-

verträgen in der Bilanz angesetzt werden. 

Im März 2009 wurde ein Diskussionspa-

pier herausgegeben, das bis Mitte letzten 

Jahres kommentiert werden konnte. Im 

Februar 2010 wurde von IASB und FASB 

einerseits die Definition eines Leasingver-

hältnisses erörtert, die immaterielle und 

biologische Vermögenswerte ausschlies-

sen solle. Jedoch wurde noch keine end-

gültige Definition formuliert. Andererseits 

wurde eine Definition des inhärenten 

Zinssatzes eines Leasingverhältnisses dis-

kutiert. Man konnte sich lediglich auf das 

Prinzip einigen, dass der Abzinsungssatz 

– für die Berechnung des Barwerts der 

Leasingzahlungen – derjenige Zinssatz 

ist, den der Leasinggeber dem Leasing-

nehmer in Rechnung stellt. Da dies nicht 

problemlos umsetzbar ist, sollen weitere 

Leitlinien erörtert werden. Im zweiten 

Quartal 2010 ist ein neuer Standardent-

wurf für Leasingverhältnisse geplant. Die 

endgültige Fertigstellung des Standards 

wird für 2011 erwartet.

Neue Diskussionspapiere, Entwürfe, 
Standards und Interpretationen

Änderungen an IFRS 1: Am 28.1.2010 

hat das IASB Änderungen an IFRS 1 

«First-time Adoption of International 

Financial Reporting Standards» veröf-

fentlicht. Die Änderung beinhaltet, dass 

den erstmaligen Anwendern diejenigen 

Erleichterungen gemäss den Angaben 

nach IFRS 7 gewährt werden, die auch 

Anwendern zustehen, die die Änderung

en zu Finanzinstrumenten vom März 

2009 vorzeitig anwenden. Demzufolge 

müssen Erstanwender die Vergleichs-

zahlen für Vorperioden, die durch die 

Änderungen vom März 2009 gefordert 

werden, nicht angeben, falls die erste 

IFRS-Berichtsperiode vor dem 1.1.2010 

begann. Die Änderungen treten für Ge-

schäftsjahre in Kraft, die am oder nach 

dem 1.7.2010 beginnen. Eine vorzeitige 

Anwendung ist erlaubt.

Änderungen an IAS 37: Am 5.1.2010 

hat das IASB den Exposure Draft 

ED/2010/1 «Measurement of Liabilities in 

IAS 37» publiziert. Änderungen wurden 

aufgrund der erhaltenen Stellungnahmen 

zum vorhergehenden Standardentwurf 

von 2005 notwendig. Diverse Zuschriften 

von Anwendern charakterisierten die Vor-

schläge des IASB hinsichtlich der Bewer-

tung als unklar. Das IASB hat daraufhin 

zusätzliche Leitlinien zur Bewertung von 

Schulden ausgearbeitet, die in den An-

wendungsbereich des IAS 37 fallen. IAS 

37 ist nur auf diejenigen Schulden anzu-

wenden, die nicht in den Anwendungs-

bereich von anderen Standards fallen. 

Dazu zählen beispielsweise die Verpflich-

tungen zur Stilllegung oder Entsorgung 

von Vermögenswerten oder Schulden, 

die aus Rechtsstreitigkeiten entstehen. 

Der Standardentwurf beinhaltet, dass die 

Bewertung der Schulden mit dem Betrag 

zu erfolgen hat, den das Unternehmen zu 

zahlen bereit wäre, um zum Zeitpunkt der 

Bewertung von der Schuld entbunden zu 

sein. Das Wahrscheinlichkeitskriterium 

des IAS 37 («more likely than not») soll 

weiterhin gestrichen werden. Der end-

gültige Standard wird voraussichtlich im 

dritten Quartal 2010 vom IASB veröf-

fentlicht. Der Entwurf kann noch bis zum 

12.4.2010 kommentiert werden.
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IFRIC 19: Das IFRIC (neu: IFRS Inter-

pretations Committee) veröffentlichte 

Ende 2009 die Interpretation IFRIC 19 

«Extinguishing Financial Liabilities with 

Equity Instruments» (Tilgung finanzieller 

Verbindlichkeiten mit Eigenkapitalinstru-

menten). IFRIC 19 beinhaltet die Bilan-

zierung einer finanziellen Verbindlichkeit 

nach IFRS, wenn diese von einem Kredit-

nehmer teilweise oder vollständig durch 

Ausgabe von Aktien oder anderen Ei-

genkapitalinstrumenten getilgt wird. Ge-

nauer geklärt wurde, dass ausgegebene 

Eigenkapitalinstrumente zur Tilgung von 

finanziellen Verbindlichkeiten bei Kredit-

gebern anrechenbar sind. Die Bewertung 

dieser Instrumente erfolgt grundsätzlich 

zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value). 

Ist dieser indes nicht zuverlässig ermittel-

bar, erfolgt die Bewertung der Eigenka-

pitalinstrumente mit dem beizulegenden 

Zeitwert der getilgten finanziellen Ver-

bindlichkeit. Die Differenz zwischen dem 

Buchwert dieser finanziellen Verbindlich-

keit und dem erstmaligen Wert bei An-

satz der ausgegebenen Eigenkapitalin

strumente muss erfolgswirksam verbucht 

werden. IFRIC 19 tritt für Geschäftsjahre 

in Kraft, die am oder nach dem 1.7.2010 

beginnen. Eine frühere Anwendung ist 

erlaubt. 

Sonstiges

Einführung der IFRS in Japan: Ende 

des Jahres 2009 veröffentlichte die japa-

nische Finanzmarktaufsicht (FSA), dass 

es bestimmten kotierten japanischen 

Unternehmen erlaubt ist, ihre Konzern-

abschlüsse nach IFRS aufzustellen. Dies 

gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 31.3.2010 enden. Die bisher für ei-

nige kotierte japanische Unternehmen 

geltende Möglichkeit, ihre Konzernab-

schlüsse nach US-GAAP aufzustellen, 

wurde für Geschäftsjahre, die nach dem 

31.3.2016 enden, abgeschafft. Die FSA 

folgt damit ihrem Plan, die IFRS ab dem 

Jahr 2015 oder 2016 verpflichtend einzu-

führen. Dadurch wird ein weiterer wich-

tiger Schritt in Richtung weltweit gültige 

Standards vollzogen.

IFRS-Klassifizierungssystematik für 
XBRL: Ebenfalls Ende 2009 hat die IASC 

Foundation den Entwurf für die Archi-

tektur der IFRS Taxonomie 2010 veröf-

fentlicht. Dieser soll die IFRS-Klassifizie-

rungssystematik für XBRL 2010 durch 

öffentliche Stellungnahmen verbessern. 

Publiziert wurden zudem eine Projektzu-

sammenfassung sowie ein Bericht zu den 

bisher eingegangenen Stellungnahmen 

im Juli 2009 bezüglich Verbesserungen 

an der Architektur. Der Entwurf beinhal-

tet zusätzlich die IFRS for SMEs-Taxono-

mie.

Neue IASB Mitglieder: Am 4.2.2010 

haben die Treuhänder der IASC Founda

tion (seit 1.3.2010 neu: «IFRS Founda

tion») zwei neue Mitglieder für das IASB 

ernannt. Dr. Elke König (Deutschland), 

ehemalige CFO der Hannover Rück, so-

wie Darrel Scott (Südafrika), CFO der 

FirstRand Banking Group, werden ab Juli 

2010 bzw. Oktober 2010 die Nachfolge 

von Gilbert Gélard bzw. Robert Garnett 

antreten. Ein weiterer Nachfolger für den 

Ende Juni 2010 ausscheidenden Jim Lei-

senring wird noch gesucht.

Links

Darstellung des Abschlusses: Den 

Arbeitsplan des Projektes können Sie 

abrufen unter: http://www.iasb.org/

Current+Projects/IASB+Projects/Financial

+Statement+Presentation/Financial+State

ment+Presentation.htm

Leasingverhältnisse: Den Arbeitsplan 

des Projektes können Sie einsehen unter: 

http://www.iasb.org/Current+Projects/

IASB+Projects/Leases/Leases.htm

Änderungen an IFRS 1: Die Pressemit-

teilung ist unter folgendem Link abruf-

bar: http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/

CC836B29-88CE-4FE6-AA06-EA8C8D-

2BEC3C/0/PRIFRS1Amendment.pdf

Änderungen an IAS 37: Den Entwurf 

können Sie unter folgendem Link fin-

den: http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/ 

6FF9E7E5-2129-451B-B591-5A8911AF 

8BB5/0/EDIAS37Liabilities0110.pdf

Veröffentlichung von IFRIC 19: Die 

Presseerklärung findet sich unter fol-

gendem Link: http://www.iasb.org/NR/ 

rdonlyres/47C56BAB-0032-49BE-80FE- 

899122A203E3/0/PRIFRIC19Nov09.pdf

Einführung der IFRS in Japan: Die 

Pressemitteilung ist unter folgendem 

Link abrufbar: http://www.iasb.org/NR/

rdonlyres/A62B5FA3-8FBB-4BB6-88FB- 

D391C4A1BB63/0/IFRSadoptionJapan 

Nov09.pdf

IFRS-Klassifizierungssystematik für 
XBRL: Die Mitteilung kann unter folgen-

dem Link abgerufen werden: http://www.

iasb.org/News/XBRL/IASC+Foundation+ 

publishes+2010+architecture+for+the+

IFRS+and+IFRS+for+SMEs+Taxonomies.

htm

Neue IASB Mitglieder: Die Presse-

mitteilung finden Sie unter folgen-

dem Link: http://www.iasb.org/News/ 

Press+Releases/newboardmembers.htm 

� nnn
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Andreas Bergmann, Prof. Dr., Leiter 
der Abteilung Public Sector an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Winterthur; Stefan Berger, 
dipl. Experte in Rechnungslegung und 
Controlling, Betriebswirtschafter bei der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung, Bern

Ehrgeiziges Ziel fast erreicht: Im De-
zember 2009 hat das IPSAS-Board die 
Konvergenz mit den IFRS – sie sieht 
eine Übernahme aller relevanter IFRS 
vor – weitgehend abgeschlossen. Am 
Ende blieb lediglich ein Standard, und 
zwar jener über Zusammenschlüsse 
von Einheiten/Fusionen (Entity Com-
binations), zurück. Er soll nun im Jahr 
2010 verabschiedet werden.

Neue Standards

1. IPSAS 27 «Landwirtschaft» 
(Agriculture)
IPSAS 27 wurde aus dem IAS 41, Stand 

31. Dezember 2008, abgeleitet. Der 

Standard beschreibt die buchhalterische 

Behandlung und Offenlegung von land-

wirtschaftlichen Aktivitäten. Dabei wird 

als landwirtschaftliche Aktivität verein-

facht die biologische Transformation ver-

standen (nur lebende Tiere und Pflanzen 

sind zur biologischen Transformation fä-

hig). IPSAS 27 regelt die Abbildung von 

biologischen Vermögenswerten und der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse bis zum 

Zeitpunkt der Ernte. Explizit ausgeschlos-

sen sind dagegen Tierhaltung und Pflan-

zenbau zu Forschungs-, Bildungs- oder 

Unterhaltungszwecken (Forschungsan-

stalten, Schulen, Zoos etc.).

2. IPSAS 28 «Finanzinstrumente:  
Darstellung» (Financial Instruments:
Presentation)
IPSAS 28 wurde aus IAS 32, Stand 31. Ok

tober 2009, abgeleitet. Materielle Abwei-

chungen gibt es durch das Hinzufügen 

von Regelungen zu vergünstigten oder 

gar kostenlosen Finanzgarantien und 

Darlehen, die für den öffentlichen Sektor 

typisch sind. Der Standard löst IPSAS 15 

ab, der auf einer alten Version von IAS 

32 basierte. Materielle Diskussionen gab 

es nur noch hinsichtlich der Übergangs-

bestimmungen. Der neue Standard ist 

gültig für Rechnungsperioden, die am (1. 

Januar 2013) oder später beginnen. Eine 

vorgezogene Anwendung ist erwünscht; 

es bleibt aber den rechnungslegenden 

Einheiten – so auch den Schweizer IPSAS-

Anwendern – freigestellt, in der Über-

gangsfrist weiterhin IPSAS 15 anzuwen-

den.

3. IPSAS 29 «Finanzinstrumente: 
Erfassung und Bewertung»  
(Financial Instruments:  
Recognition and Measurement)
IPSAS 29 wurde aus IAS 39, Stand (31. 

Oktober 2009), abgeleitet. Die materiel-

len Abweichungen betreffen wiederum 

Finanzgarantien und Darlehen zu ver-

günstigten Konditionen. Die Übergangs-

bestimmungen sehen auch ein Inkraft-

treten per 1. Januar 2013 vor, obwohl 

in diesem Fall kein Vorgänger-Standard 

im Rahmen von IPSAS existiert. Vielfach 

wurde von den Anwendern auf IAS 39 

zurückgegriffen, so dass die Überführung 

zu IPSAS 29 keine grossen Probleme be-

reiten sollte. Etwas kontroverser war die 

Frage, ob der Standard im heutigen Zeit-

punkt, in dem das IAS-Board einen Ersatz 

von IAS 39 erwägt, verabschiedet werden 

soll. Allerdings wurde festgestellt, dass 

der entsprechende Vorschlag des IAS-

Board, der sogenannte IFRS 9, im besten 

Fall als unausgegoren kritisiert wird. Wei-

te Kreise lehnen ihn rundweg ab. Dem-

entsprechend ist die Zukunft von IFRS 9 

offen und das IPSAS-Board hat sich ent-

schieden, nicht auf einen baldigen Ersatz 

von IAS 39 zu spekulieren – dies zumal 

die meisten Mitglieder des IPSASB eben-

falls wenig Gefallen an IFRS 9 finden. Mit 

IPSAS 29 wird dagegen eine stabile, aner-

kannte und in vielen Ländern umgesetzte 

Basis geschaffen.

Der Erlass dieses neuen Standards bedeu-

tet auch für die Schweizer Anwender von 

IPSAS, dass sie nicht länger auf andere 

Standards (RRV-FINMA oder IFRS) zurück-

greifen müssen. Materiell dürften sich 

allerdings die Konsequenzen in engen 

Grenzen halten, die Regelungen in allen 

genannten Standards sind einander sehr 

ähnlich.

4. IPSAS 30 «Finanzinstrumente: 
Angaben» (Financial Instruments: 
Disclosures)
IPSAS 30 über die Offenlegungen/Anga-

ben zu Finanzinstrumenten basiert auf 

IFRS 7, Stand 31. Oktober 2009. Die ma-

teriellen Abweichungen betreffen wiede-

rum die oben erwähnten Finanzgarantien 

und Darlehen. Das Inkrafttreten wurde 

ebenfalls auf den 1. Januar 2013 festge-

setzt. Dieser Standard löst Teile von IPSAS 

15 ab, der in der Übergangszeit weiterhin 

angewendet werden darf.

5. IPSAS 31 «Immaterielle Vermögens-
werte» (Intangible Assets)
IPSAS 31 beschreibt die buchhalterische 

Behandlung von immateriellen Vermö-

genswerten und ist aus dem IAS 38 abge-

leitet. Der Standard äussert sich nicht zum 

hoheitlichen Recht, Steuern zu erheben. 

Dieses Thema wird im Rahmenkonzept 

(Conceptual Framework) behandelt. Da-

gegen deckt er gängige immaterielle Ver-

mögenswerte wie Patente, Lizenzen oder 

auch Software ab. Im Unterschied zu IAS 

38 wurde ferner die Regelung hinsichtlich 

Websites in den Standard integriert und 

muss nicht mehr in separaten Interpreta-

tionsdokumenten gesucht werden.

Ebenfalls verabschiedet wurden die soge-

nannten «Annual Improvements», d.h. 

die kleinen, meist nur redaktionellen Än-

derungen bestehender Standards. Diese 

werden durchgeführt, um keine uner-

wünschte Differenz zu den zu Grunde 

liegenden IFRS entstehen zu lassen. Diese 

IPSAS aktuell: Konvergenz mit IFRS fast erreicht  
– umfassende Standards für Finanzinstrumente


